
Bürgerschaftswahl 2023
Einfach erklärt.



14. Mai
2023



Bei der Bürgerschaftswahl 

am 14. Mai 2023 wählen die 

Wahlberechtigten im Land 

Bremen ihr neues Parlament, 

die „Bremische Bürgerschaft“. 

Sie ist die Legislative, das 

heißt, sie erlässt die Gesetze 

für das Land Bremen.

Gleichzeitig finden in den 

Stadtgemeinden Bremen und 

Bremerhaven Kommunal- 

wahlen statt.
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1) Bürgerschaftswahl 2) Kommunalwahl

Die „Bürgerschaftswahl“ ist die Landtagswahl in 
Bremen. Sie heißt so, weil der Landtag in Bremen 
„Bürgerschaft“ heißt. In der Bürgerschaft sitzen 
insgesamt 87 Abgeordnete (72 aus Bremen und  
15 aus Bremerhaven). 

Wer wird gewählt?
Die Abgeordneten werden aus den verschiede-
nen Parteien oder Wählervereinigungen gewählt. 
Sie müssen selbst wahlberechtigt und mindes-
tens 18 Jahre alt sein. Jede Partei oder Wähler-
vereinigung stellt dafür rechtzeitig eine Liste von 
ihren Mitgliedern auf, die sich zur Wahl stellen.  
Es gibt jeweils eine Liste für  
Bremen und eine für Bremerhaven.

Wer darf wählen?
Im Land Bremen darf man bei der Landtagswahl 
wählen, wenn man:
• die deutsche Staatsangehörigkeit hat,
• 16 Jahre oder älter ist und
• seit mindestens 3 Monaten im Land Bremen 

wohnt

Wann wird gewählt?
Normalerweise wird im Land Bremen alle vier 
Jahre im Mai gewählt. Die Wahl ist immer an 
einem Sonntag oder Feiertag, damit alle Zeit 
haben wählen zu gehen. 
Wer an diesem Tag trotzdem nicht zum Wahl-
lokal gehen kann, hat die Möglichkeit zur Brief-
wahl. Man kann dann beantragen, dass man den 
Stimmzettel zugeschickt bekommt, füllt ihn aus 
und schickt ihn mit der Post zum Wahlamt zurück. 
Alternativ kann der Stimmzettel auf Antrag direkt 
beim Landeswahlleiter ausgefüllt werden.
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Was wählt Bremen?
Bei den Kommunalwahlen in der 
Stadt Bremen wird über zwei Dinge 
abgestimmt:
1. die Stadtbürgerschaft
2.  die 334 Beiratsmitglieder 
 in den 22 Beiräten. 
Ein Beirat ist das direkt gewählte 
„Stadtteilparlament“ für den jeweili-
gen Stadtteil.

Was wählt Bremerhaven?
Bei den Kommunalwahlen in Bre-
merhaven werden die 48 Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung 
gewählt. Sie ist das Parlament der 
Stadt Bremerhaven.

Wen wählt Bremen?
Für die Beiräte können sich auch 
Einzelbewerber:innen zur Wahl 
stellen. Für die Stadtbürgerschaft 
werden die Abgeordneten gewählt, 
so wie bei der Landtagswahl.

Wen wählt Bremerhaven?
Für die Stadtverordnetenversamm-
lung können sich auch Einzelbewer-
ber:innen zur Wahl stellen. 

Wie wählt Bremen?
Die Stadtbürgerschaft wird nicht in 
einer Extrawahl gewählt. Die Stim-
men der nicht-deutschen EU-Bür-
ger:innen werden einfach zu den 
Stimmen aus der Landtagswahl 
hinzuaddiert.
Die Beiräte werden extra gewählt. 
Die Stimmabgabe funktioniert aber 
genauso wie bei der Landtagswahl.

Wie wählt Bremerhaven?
Die Stadtverordnetenversammlung 
wird extra gewählt. Die Stimmabga-
be funktioniert genauso wie bei der 
Landtagswahl.

Wer darf wählen?
Bei den Kommunalwahlen dürfen auch die nicht-deutschen EU-Bürger:in-
nen wählen, die im Land Bremen leben. Sie müssen aber seit mindestens 
3 Monaten hier wohnen und mindestens 16 Jahre alt sein.
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Liste Partei B

Gesamtliste
Partei A

Person
Geburtsjahr, Beruf
Person
Geburtsjahr, Beruf
Person
Geburtsjahr, Beruf
Person
Geburtsjahr, Beruf

Stimmzettel

Gesamtliste

Partei

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Liste Partei A

Gesamtliste

Partei A

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf



Jede wahlberechtigte Person hat bis zu fünf Stimmen. 
Diese Stimmen kann man auf ganz unterschiedliche Arten verteilen:

man gibt alle fünf Stimmen an die gesamte Liste einer Partei

man gibt alle fünf Stimmen an eine:n bestimmten Bewerber:in

man verteilt die Stimmen auf die Listen verschiedener Parteien, 
also z.B. drei Stimmen für Partei A und zwei Stimmen für Partei B

man verteilt die Stimmen auf verschiedene Bewerber:innen, 
also z.B.: zwei Stimmen für Frau Meyer aus Partei A, 
zwei Stimmen für Frau Müller aus Partei B und 
eine Stimme für Herrn Schulze aus Partei C

man verteilt die Stimmen auf Listen UND bestimmte Bewerber:innen, 
also z.B.: drei Stimmen für die Liste von Partei A, 
eine Stimme für Frau Müller aus Partei B und 
eine Stimme für die Liste von Partei C

Es sind also alle erdenklichen Kombinationen möglich.

Liste Partei B

Gesamtliste
Partei A

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Stimmzettel

Gesamtliste

Partei

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Liste Partei A

Gesamtliste

Partei A

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Person

Geburtsjahr, Beruf

Liste Partei B

Gesamtliste

Geburtsjahr, Beruf

Geburtsjahr, Beruf

Geburtsjahr, Beruf

Person
Geburtsjahr, Beruf

Wichtig ist aber: Man darf nicht 
mehr als fünf Kreuze machen, 
dann ist der Stimmzettel ungültig. 
Darüber hinaus müssen die 
Kreuze deutlich geschrieben sein, 
damit es keinen Zweifel gibt, wem 
die Stimme gehören soll. Man 
darf außerdem in der Wahlkabine 
sein Handy nicht benutzen, denn 
dann gilt die Wahl nicht mehr als 
geheim.

Übrigens: Wegen der vielen Mög-
lichkeiten ist der Stimmzettel in 
Bremen ein ganzes Heft.

Stimmabgabe





Was passiert danach?

Nach der Wahl wird aus den abgegebenen 
Stimmen die Sitzverteilung im Parlament 
errechnet, einmal für Bremen und einmal für 
Bremerhaven. 

Stimmenauszählung und Sitzverteilung
Die Stimmen, die für die Listen und für die 
einzelnen Bewerber:innen abgegeben wurden, 
werden erfasst.
Die Stimmen von den Listen und den einzelnen 
Bewerber:innen werden pro Partei/Wählerver-
einigung addiert. 
Je nach Ergebnis erhält jede Partei/Wählerver-
einigung die entsprechende Anzahl von Sitzen. 
Dabei werden zuerst die Personensitze und 
dann die Listensitze ermittelt.

Sitzverteilung (Bürgerschaftswahl)
Es erhalten nur diejenigen Parteien Sitze im 
Parlament, die in der Stadt Bremen oder in 
Bremerhaven mehr als 5% der abgegebenen 
Stimmen bekommen haben.
Werden von einer Partei fünf oder mehr Ab-
geordnete gewählt, bilden sie in der Regel 
zusammen eine Fraktion. Haben nur drei oder 
vier Abgeordnete einer Partei einen Sitz be-
kommen, können sie eine Gruppe bilden.

Sitzverteilung (Kommunalwahl)
Die Sitzverteilung funktioniert so wie bei der 
Landtagswahl auch, nur dass für die Beiräte in 
der Stadt Bremen und für die Stadtverordne-
tenversammlung in Bremerhaven die 
5%-Hürde wegfällt.

Fraktionen & Gruppen
Der Zusammenschluss von Ab-
geordneten ist wichtig, damit 
das Parlament handlungsfähig 
ist. Deshalb erhalten die Zu-
sammenschlüsse mehr Rechte 
und mehr Mittel als Einzelab-
geordnete. Fraktionen erhalten 
die meisten Rechte und Mittel.

Stimmzettel
Gesamtliste
Partei C

Paula Politik

Binta Bremen
+1

+1

Stimmzettel

Stimmzettel

Gesamtliste

Partei B

Theo Tester

Demo Kratie

+3

+3

Stimmzettel
Stimmzettel
Stimmzettel

Stimmzettel
Gesamtliste
Partei A

Mertin Muster

Britta Beispiel

+2

+5

+2
+1

„Fünf-Prozent-Hürde“
  Bei manchen Wahlen gibt es 
für Parteien die sogenannte 
„Fünf-Prozent-Hürde“.
Wenn eine Partei bei einer 
Wahl nicht 5% der abgege-
nenen Stimmen bekommt, 
bekommt sie keine Sitze im 
Parlament.
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